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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) NR. 41/2010 DER KOMMISSION 

vom 18. Januar 2010 

zur Berichtigung der französischen, lettischen und polnischen Fassung der Verordnung (EG) Nr. 
546/2003 über die Übermittlung bestimmter Daten hinsichtlich der Anwendung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 2771/75, (EWG) Nr. 2777/75 und (EWG) Nr. 2783/75 des Rates im Eier- und 

Geflügelsektor 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 192 in Verbindung mit 
Artikel 4, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2783/75 des Rates vom 
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Handelsregelung für 
Eieralbumin und Milchalbumin ( 2 ), insbesondere auf Artikel 10, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Kommission hat am 15. Juni 2009 die Verordnung 
(EG) Nr. 504/2009 ( 3 ) zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 546/2003 ( 4 ) erlassen. In der französischen, let
tischen und polnischen Fassung dieser Verordnung wurde 
der Begriff „Bodenhaltung“ falsch übersetzt, so dass eine 

Berichtigung dieser drei Sprachfassungen erforderlich ist. 
Die übrigen Sprachfassungen sind nicht betroffen. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 546/2003 in der durch die 
Verordnung (EG) Nr. 504/2009 geänderten Fassung ist 
daher entsprechend zu berichtigen. 

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Diese Berichtigungsverordnung betrifft nur die französische, let
tische und polnische Sprachfassung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 18. Januar 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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VERORDNUNG (EU) Nr. 42/2010 DER KOMMISSION 

vom 15. Januar 2010 

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein
reihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass die verbindlichen Zolltarifaus
künfte zur Einreihung von Waren in die Kombinierte 
Nomenklatur, die von den Zollbehörden der Mitgliedstaa
ten erteilt wurden, aber nicht mit dieser Verordnung 
übereinstimmen, während eines Zeitraums von drei Mo
naten von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Fest
legung des Zollkodex der Gemeinschaften ( 2 ) weiterver
wendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht über
einstimmen, können während eines Zeitraums von drei Mona
ten gemäß den Bestimmungen des Artikels 12 Absatz 6 der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 weiterverwendet werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 15. Januar 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

László KOVÁCS 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Erzeugnis, bestehend aus (in GHT): 

— Gerstengraspulver 28,8 

— Honig 27,5 

— Weizengraspulver 21,5 

— Alfalfapulver 21,5 

— Stearinsäure 0,4 

— Pfeffer 0,25 

— Chrompicolinat 0,01 

(entspricht 8,7 μg Cr je Tablette) 

Das Erzeugnis ist für den Einzelverkauf aufgemacht, liegt 
in Tablettenform vor und wird als Nahrungsergänzungs
mittel verwendet (eine Tablette zweimal täglich). 

2106 90 98 Einreihung gemäß den Allgemeinen 
Vorschriften 1 und 6 für die Auslegung 
der Kombinierten Nomenklatur sowie 
nach dem Wortlaut der KN-Codes 2106, 
2106 90 und 2106 90 98. 

Aufgrund seiner Zusammensetzung, Auf
machung und Verwendung als Nahrungs
ergänzungsmittel erfüllt das Erzeugnis 
nicht die Anforderungen der 
Anmerkung 2b Absatz 2 zu Kapitel 19. 

Das Erzeugnis erfüllt nicht die Anforderun
gen der Zusätzlichen Anmerkung 1 zu 
Kapitel 30, da keine Angaben zur Anwen
dung bei spezifischen Krankheiten oder 
zur Konzentration der enthaltenen Wirk
stoffe gemacht werden. Es ist daher nicht 
als pflanzliche Arzneizubereitung im Sinne 
der Position 3004 anzusehen. 

Das Erzeugnis fällt unter den Wortlaut der 
Position 2106 („Lebensmittelzubereitun
gen, anderweit weder genannt noch inbe
griffen“), da es als Nahrungsergänzungs
mittel allgemein dem Erhalt von Gesund
heit und Wohlbefinden dient. (Siehe die 
HS-Erläuterungen zu Position 2106 
Buchstabe B Nummer 16.)
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VERORDNUNG (EU) Nr. 43/2010 DER KOMMISSION 

vom 18. Januar 2010 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 19. Januar 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 18. Januar 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 IL 122,3 
JO 64,0 

MA 56,4 
TN 112,1 
TR 115,2 
ZZ 94,0 

0707 00 05 EG 174,9 
JO 101,4 

MA 76,9 
TR 113,4 
ZZ 116,7 

0709 90 70 MA 152,8 
TR 127,2 
ZZ 140,0 

0709 90 80 EG 225,1 
ZZ 225,1 

0805 10 20 EG 52,6 
IL 58,0 

MA 51,8 
TN 68,2 
TR 55,8 
ZZ 57,3 

0805 20 10 MA 85,1 
ZZ 85,1 

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 
0805 20 90 

CN 52,8 
EG 67,7 
HR 59,0 
IL 70,1 
JM 120,8 
TR 64,3 
ZZ 72,5 

0805 50 10 EG 64,8 
IL 88,6 
TR 74,7 
US 87,7 
ZZ 79,0 

0808 10 80 CA 75,3 
CL 60,1 
CN 91,3 
MK 24,7 
US 126,9 
ZZ 75,7 

0808 20 50 CN 66,3 
US 101,4 
ZZ 83,9 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 44/2010 DER KOMMISSION 

vom 18. Januar 2010 

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Januar 2010 
im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 eröffneten Zollkontingente für 

Geflügelfleisch gestellten Anträge 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung ( 2 ), ins
besondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 616/2007 der Kommis
sion vom 4. Juni 2007 zur Eröffnung und Verwaltung von 
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für Geflügelfleisch mit Ur
sprung in Brasilien, Thailand und sonstigen Drittländern ( 3 ), ins
besondere auf Artikel 5 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 sind Zollkontin
gente für die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügel
fleischsektors eröffnet worden. 

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen 
des Monats Januar 2010 für den Teilzeitraum vom 
1. April bis 30. Juni 2010 gestellten Einfuhrlizenzanträge 
beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten höher als 
die verfügbaren Mengen. Daher ist zu bestimmen, in 
welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden kön
nen, indem der auf die beantragten Mengen anzuwen
dende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 616/2007 für den Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 
2010 gestellt wurden, werden die im Anhang der vorliegenden 
Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten angewandt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 19. Januar 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 18. Januar 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Gruppennum
mer 

Laufende 
Nummer 

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom 1.4.2010-30.6.2010 gestellten Einfuhrlizenz
anträge 

(%) 

1 09.4211 0,432311 

5 09.4215 12,484317
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VERORDNUNG (EU) Nr. 45/2010 DER KOMMISSION 

vom 18. Januar 2010 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 39/2010 zur Festsetzung der ab dem 16. Januar 2010 im 
Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission 
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur An
wendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hin
sichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle ( 2 ), insbeson
dere auf Artikel 2 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die ab dem 16. Januar 2010 im Getreidesektor geltenden 
Einfuhrzölle sind mit der Verordnung (EU) Nr. 39/2010 
der Kommission ( 3 ) festgesetzt worden. 

(2) Da der berechnete Durchschnitt der Einfuhrzölle um 
mehr als 5 EUR/t von dem festgesetzten Wert abweicht, 
müssen die in der Verordnung (EU) Nr. 39/2010 fest
gesetzten Einfuhrzölle entsprechend angepasst werden. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 39/2010 ist daher entsprechend 
zu ändern — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Anhänge I und II der Verordnung (EU) Nr. 39/2010 erhal
ten die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 19. Januar 2010. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 18. Januar 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG I 

Ab dem 19. Januar 2010 für die Erzeugnisse gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
geltende Einfuhrzölle 

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll ( 1 ) 
(EUR/t) 

1001 10 00 HARTWEIZEN hoher Qualität 0,00 

mittlerer Qualität 0,00 

niederer Qualität 0,00 

1001 90 91 WEICHWEIZEN, zur Aussaat 0,00 

ex 1001 90 99 WEICHWEIZEN hoher Qualität, anderer als zur Aussaat 0,00 

1002 00 00 ROGGEN 36,92 

1005 10 90 MAIS, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 18,54 

1005 90 00 MAIS, anderer als zur Aussaat ( 2 ) 18,54 

1007 00 90 KÖRNER-SORGHUM, zur Aussaat, anderer als 
Hybrid-Körner-Sorghum 

36,92 

( 1 ) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der Zoll ermäßigt werden um 

— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder 

— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Dänemark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finnland, Schweden, im Vereinigten 
Königreich oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel entladen wird. 

( 2 ) Der Zoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1249/96 erfüllt sind.
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ANHANG II 

Berechnungsbestandteile für die Zölle in Anhang I 

15.1.2010 

1. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum: 

(EUR/t) 

Weichweizen ( 1 ) Mais Hartweizen 
hoher Qualität 

Hartweizen 
mittlerer 

Qualität ( 2 ) 

Hartweizen 
niederer 

Qualität ( 3 ) 
Gerste 

Börsennotierungen Minnéapolis Chicago — — — — 

Notierung 155,97 101,75 — — — — 

FOB-Preis USA — — 165,85 155,85 135,85 98,98 

Golf-Prämie 41,51 15,40 — — — — 

Prämie/Große Seen — — — — — — 

( 1 ) Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96). 
( 2 ) Negative Prämie von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96). 
( 3 ) Negative Prämie von 30 EUR/t (Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96). 

2. Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugszeitraum: 

Frachtkosten: Golf von Mexiko–Rotterdam: 23,48 EUR/t 

Frachtkosten: Große Seen–Rotterdam: — EUR/t
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 18. Januar 2010 

zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer Stellvertreter für den 
Zeitraum vom 26. Januar 2010 bis zum 25. Januar 2015 

(2010/29/EU) 

DER EUROPÄISCHE RAT — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 300 Absatz 3 und Artikel 305 
in Verbindung mit Artikel 8 des dem Vertrag über die Europäi
sche Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union angehängten Protokolls über die Übergangs
bestimmungen, 

gemäß den Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 300 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union müssen die Mitglieder des 
Ausschusses der Regionen und ihre Stellvertreter Vertre
ter einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft sein 
und außerdem „entweder ein auf Wahlen beruhendes 
Mandat in einer regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaft innehaben oder gegenüber einer gewählten Ver
sammlung politisch verantwortlich“ sein. 

(2) Nach Artikel 305 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union werden die Mitglieder des Ausschus
ses sowie eine gleiche Anzahl von Stellvertretern gemäß 
den Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten vom Rat 
auf fünf Jahre ernannt. 

(3) Artikel 8 des Protokolls über die Übergangsbestimmun
gen regelt die Verteilung der Mitglieder des Ausschusses 
der Regionen. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses der Regio
nen und ihrer Stellvertreter läuft am 25. Januar 2010 ab. 
Daher sind die Mitglieder des Ausschusses der Regionen 
und ihre Stellvertreter neu zu ernennen. 

(5) Am 22. Dezember 2009 hat der Rat die Vorschläge der 
belgischen, der bulgarischen, der tschechischen, der däni
schen, der estnischen, der griechischen, der spanischen, 
der französischen, der italienischen, der zyprischen, der 

lettischen, der litauischen, der luxemburgischen, der un
garischen, der maltesischen, der niederländischen, der 
österreichischen, der polnischen, der portugiesischen, 
der rumänischen, der slowenischen, der slowakischen, 
der finnischen, der schwedischen und der britischen Re
gierung für Mitglieder und Stellvertreter sowie die von 
der deutschen Regierung vorgelegte Liste mit 24 Mitglie
dern und 23 Stellvertretern angenommen ( 1 ). 

(6) Die von der irischen Regierung vorgeschlagenen Mitglie
der und Stellvertreter des Ausschusses der Regionen so
wie ein von der deutschen Regierung vorgeschlagener 
Stellvertreter sollten jetzt ernannt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Zu Mitgliedern des Ausschusses der Regionen bzw. Stellvertre
tern werden für die Zeit vom 26. Januar 2010 bis zum 
25. Januar 2015 ernannt: 

— zu Mitgliedern die Personen, die nach Mitgliedstaaten ge
trennt in Anhang I aufgeführt sind; 

— zu Stellvertretern die Personen, die nach Mitgliedstaaten ge
trennt in Anhang II aufgeführt sind. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht. 

Er tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Januar 2010. 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

E. ESPINOSA
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ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - 
ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - 

ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I 

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / 
Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / 

Ledamöter 

IRELAND 

Mr Gerry BREEN 
Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority 

Ms Constance HANNIFFY 
Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority 

Mr Denis LANDY 
Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority 

Mr Declan MCDONNELL 
Member of Galway City Council and West Regional Authority 

Mr Patrick MCGOWAN 
Member of Donegal County Council and Border Regional Authority 

Mr Brian MEANEY 
Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority 

Ms Michelle MULHERIN 
Member of Mayo County Council and West Regional Authority 

Mr Paul O’DONOGHUE 
Member of Kerry County Council and South West Regional Authority 

Ms Fiona O’LOUGHLIN 
Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority
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ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - 
ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - 

ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II 

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / 
Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / 

Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter 

DEUTSCHLAND 

Herr Gustav BERGEMANN 
Mitglied des Thüringer Landtags 

IRELAND 

Mr Terry BRENNAN 
Member of Louth County Council 

Ms Maria BYRNE 
Member of Limerick City Council 

Ms Mary FREEHILL 
Member of Dublin City Council 

Mr John LAHART 
Member of South Dublin County Council 

Mr Michael MCGREAL 
Member of Roscommon County Council 

Mr Niall MCNELIS 
Member of Galway City Council 

Mr John PENDER 
Member of Carlow County Council 

Ms Mary SHIELDS 
Member of Cork City Council 

Mr Barney STEELE 
Member of Longford County Council
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 9. Dezember 2009 

zur Änderung der Liste pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kombinationen davon 
zur Verwendung in traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 9703) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/30/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und auf 
den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung 
eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel ( 1 ), ins
besondere auf Artikel 16 Buchstabe f, 

gestützt auf die Gutachten der Europäischen Arzneimittel-Agen
tur, die am 10. Januar 2008 und am 6. März 2008 vom Aus
schuss für pflanzliche Arzneimittel abgegeben wurden, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) „Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim“ und 
„Echinacea purpurea (L.) Moench“ erfüllen die Anforderun
gen der Richtlinie 2001/83/EG. „Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim“ und „Echinacea purpurea (L.) 
Moench“ können als pflanzliche Stoffe, pflanzliche Zube
reitungen und Kombinationen davon angesehen werden. 

(2) Daher sollten „Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) 
Maxim“ und „Echinacea purpurea (L.) Moench“ in die Liste 
pflanzlicher Stoffe, pflanzlicher Zubereitungen und Kom
binationen davon zur Verwendung in traditionellen 

pflanzlichen Arzneimitteln, die in Anhang I der Entschei
dung 2008/911/EG der Kommission ( 2 ) festgelegt ist, auf
genommen werden. 

(3) Die Entscheidung 2008/911/EG sollte in diesem Sinne 
geändert werden. 

(4) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Humanarzneimittel — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Entscheidung 2008/911/EG wird wie folgt geändert: 

1. Anhang I wird entsprechend Anhang I dieses Beschlusses 
geändert. 

2. Anhang II wird entsprechend Anhang II dieses Beschlusses 
geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 9. Dezember 2009 

Für die Kommission 

Günter VERHEUGEN 
Vizepräsident
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ANHANG I 

In Anhang I der Entscheidung 2008/911/EG werden folgende zwei Stoffe nach dem Eintrag „Calendula officinalis L“ 
eingefügt: 

— „Echinacea purpurea (L.) Moench“ 

— „Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim“
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ANHANG II 

In Anhang II der Entscheidung 2008/911/EG wird folgender Eintrag nach dem Eintrag für „Calendula officinalis L“ 
eingefügt: 

„EINTRAG IN DER GEMEINSCHAFTSLISTE ZU ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS 

Wissenschaftliche Bezeichnung der Pflanze 

Echinacea purpurea (L.) Moench 

Botanische Familie 

Asteraceae 

Pflanzlicher Stoff 

Purpursonnenhutkraut 

Gebräuchliche Bezeichnung des pflanzlichen Stoffs in allen EU-Amtssprachen 

BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък 

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové 

DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt 

DE (deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch 

EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς 

EN (English): purple coneflower herb 

ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas 
sumidades floridas 

ET (eesti keel): punane siilkübar 

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso 

FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pour
pre 

HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása 

IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca 

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė 

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti 

MT (malti): Echinacea Vjola 

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid 

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele 

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas 

RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soa
relui 

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať 

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje 

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört 

IS (íslenska): Sólhattur 

NO (norsk): Rød solhatt 

Pflanzliche Zubereitung(en) 

Presssaft und getrockneter Presssaft aus frischen blühenden oberirdischen Teilen 

Referenz der Monografie im Europäischen Arzneibuch 

Nicht zutreffend. 

Anwendungsgebiet(e) 

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung kleiner oberflächlicher Wunden 

Das Produkt ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Verwendung für ein spezifiziertes Anwendungsgebiet 
ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. 

Art der Heiltradition 

Europäisch 

Spezifizierte Stärke 

10 bis 20 g/100 g Presssaft oder die entsprechende Menge getrockneter Presssaft in flüssigen oder halbfesten Darrei
chungsformen.
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Spezifizierte Dosierung 

Jugendliche über 12 Jahre, Erwachsene, ältere Menschen 

Eine kleine Menge Salbe wird zwei- bis dreimal täglich auf die betroffene Stelle aufgetragen. 

Von der Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird abgeraten (siehe Abschnitt „Besondere Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“). 

Verabreichungsweg 

Zur Anwendung auf der Haut 

Dauer der Anwendung bzw. jegliche Einschränkungen hinsichtlich der Dauer der Anwendung 

Die Anwendungsdauer des Arzneimittels darf eine Woche nicht überschreiten. 

Wenn die Symptome während der Anwendung des Arzneimittels nicht abklingen, sollte ein Arzt oder eine andere in 
einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultiert werden. 

Für die sichere Anwendung notwendige weitere Informationen 

Gegenanzeigen 

Überempfindlichkeit gegen den arzneilich wirksamen Bestandteil oder gegen Pflanzen, die zur Familie der Asteraceae 
(Compositae) gehören. 

Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 

Bei Anzeichen einer Hautinfektion sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person zu Rate 
gezogen werden. 

Von der Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird abgeraten, da eine sichere Verwendung nicht ausreichend 
nachgewiesen wurde. 

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen 

Nicht berichtet. 

Schwangerschaft und Stillzeit 

Es liegen keine Daten über die Anwendung auf der Haut während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. 

Echinacea enthaltende Erzeugnisse dürfen nicht auf die Brust stillender Frauen aufgetragen werden. 

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 

Es wurden keine Studien zur Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
durchgeführt. 

Nebenwirkungen 

Symptome von Überempfindlichkeit sind möglich (lokaler Hautausschlag, Kontaktdermatitis, Ekzem und Angioödem der 
Lippen). 

Die Häufigkeit ist nicht bekannt. 

Bei sonstigen, nicht aufgeführten unerwünschten Reaktionen sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige 
qualifizierte Person zu Rate gezogen werden. 

Überdosierung 

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.
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EINTRAG IN DER GEMEINSCHAFTSLISTE ZU ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) 
MAXIM., RADIX 

Wissenschaftliche Bezeichnung der Pflanze 

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 

Botanische Familie 

Araliaceae 

Pflanzlicher Stoff 

Taigawurzel 

Gebräuchliche Bezeichnung des pflanzlichen Stoffs in allen EU-Amtssprachen 

BG (bălgarski): елеутерокок, корен 

CS (čeština): eleuterokokový kořen 

DA (dansk): Russisk rod 

DE (deutsch): Taigawurzel 

EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου 

EN (English): Eleutherococcus root 

ES (español): Eleuterococo, raíz de 

ET (eesti keel): eleuterokokijuur 

FI (suomi): venäjänjuuren juuri 

FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng 
sibérien) 

HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér) 

IT (italiano): Eleuterococco radice 

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys 

LV (latviešu valoda): eleiterokoka sakne 

MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku 

NL (nederlands): Russische ginsengwortel 

PL (polski): korzeń eleuterokoka 

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano 

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian 

SK (slovenčina): Všehojovcový koreň 

SL (slovenščina): korenina elevterokoka 

SV (svenska): Rysk rot 

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót 

NO (norsk): Russisk rot 

Pflanzliche Zubereitung(en) 

Zerkleinerter pflanzlicher Stoff zur Zubereitung eines Arzneitees. 

Fluidextrakt (DEV 1:1), Auszugsmittel: Ethanol 30-40 % (V/V) 

Trockenextrakt (DEV 13-25: 1, Auszugsmittel: Ethanol 28-40 % V/V) 

Trockenextrakt (DEV 17-30: 1, Auszugsmittel: Ethanol 70 % V/V) 

Wässriger Trockenextrakt (DEV 15-17:1) 

Tinktur (1:5, Auszugsmittel: Ethanol 40 % V/V) 

Referenz der Monografie im Europäischen Arzneibuch 

Eleutherococcus — Eleutherococci radix (Ref.: 01/2008: 1419 korrigiert 6.0)
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Anwendungsgebiet(e) 

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Erschöpfungszuständen wie Müdigkeit und Schwäche. 

Das Produkt ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Verwendung für spezifizierte Anwendungsgebiete 
ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. 

Art der Heiltradition 

Chinesisch, europäisch 

Spezifizierte Stärke 

Nicht zutreffend. 

Spezifizierte Dosierung 

Jugendliche über 12 Jahre, Erwachsene, ältere Menschen 

Pflanzliche Zubereitungen 

Tagesdosis 

Zerkleinerter pflanzlicher Stoff als Arzneitee: 0,5-4 g 

Zubereitung des Arzneitees: 0,5-4 g des zerkleinerten pflanzlichen Stoffes als Teeaufguss in 150 ml kochendem Wasser. 

Dosierungshäufigkeit: 150 ml Teeaufguss sollte in ein bis drei Einzeldosen aufgeteilt während des Tages eingenommen 
werden. 

Fluidextrakt: 2-3 ml 

Ethanolische Trockenextrakte (Ethanol 28-70 % V/V), entsprechend 0,5-4 g getrockneter Wurzel 

Wässriger Trockenextrakt (15-17:1): 90-180 mg 

Tinktur: 10-15 ml 

Die Tagesdosis kann in ein bis drei Einzeldosen eingenommen werden. 

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen (siehe Abschnitt „Besondere Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“). 

Art der Anwendung 

Zum Einnehmen. 

Dauer der Anwendung bzw. jegliche Einschränkungen hinsichtlich der Dauer der Anwendung 

Sollte nicht länger als 2 Monate eingenommen werden. 

Wenn die Symptome während der Anwendung des Arzneimittels länger als zwei Wochen weiter anhalten, sollte ein Arzt 
oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultiert werden. 

Für die sichere Anwendung notwendige weitere Informationen 

Gegenanzeigen 

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff. 

Arterielle Hypertonie.
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Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren wird aufgrund fehlender Erfahrung nicht empfohlen. 

Wenn sich die Symptome während der Anwendung des Arzneimittels verschlimmern, sollte ein Arzt oder eine andere in 
einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultiert werden. 

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen 

Nicht berichtet. 

Schwangerschaft und Stillzeit 

Angemessene Daten für die Beurteilung der Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. 

Mangels ausreichender Daten wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen. 

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 

Es wurden keine Studien zur Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
durchgeführt. 

Nebenwirkungen 

Es können Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Tachykardie und Kopfschmerzen auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. 

Überdosierung 

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.“
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